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Leben, wie es Ihnen passt.
Aber sicher.

Mit der vollen Freizügigkeit belebt die SHP Pensionskasse

ein altes Symbol der Freiheit. Denn wir finden,
die finanziellen Nachteile bei einem Stellenwechsel

sollten für immer aus dem Weg geräumt werden. Und
nicht nur das. Warum komplizieren, wenn es einfacher

geht. Auch am neuen Arbeitsort kann die versicherte

Person bei der SHP bleiben, vorausgesetzt, der neue

Arbeitgeber ist damit einverstanden. Im andern Fall ist

ihr der Gegenwartswert der versicherten Rente weiterhin

gewährleistet. Und das bei gleichem Vorsorgeschutz.

Für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber eine
zweifellos vorteilhafte Einrichtung. Informieren Sie sich

jetzt unter Telefon 01/252 53 00.

Über die volle Freizügigkeit möchte ich
Genaueres wissen. Bitte, senden Sie mir kostenlos

und unverbindlich Ihre Broschüre.

Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Bitte einsenden an: SHP Pensionskasse für Spital-, Heim- und
Pflegepersonal, Gladbachstrasse 117, 8044 Zürich, Telefon
01/252 53 00.
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